
Anschlussnutzer/-nehmer-Version (MSV-AN) 

Messstellenvertrag Strom 
über den Messstellenbetrieb von intelligenten Messsystemen 

und modernen Messeinrichtungen 

durch den Messstellenbetreiber nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 Messstellenbetriebsgesetz 

□ Anschlussnutzer/-nehmer ist

Letztverbraucher

□ Anschlussnutzer/-nehmer ist

Anlagenbetreiber

- nachfolgend „Messstellenbetreiber" genannt -

und 

(Name, Adresse, ggf. E-Mail-Adresse, ggfs. Firma, ggfs. Registergericht und Registernummer) 

- nachfolgend .Anschlussnutzer/-nehmer''-

- gemeinsam auch „Vertragspartner'' genannt -

wird folgender Vertrag (über die Messlokation(en) 

................................................................................................ (Zählpunktbezeichnung)) 

geschlossen: 

Zwischen 

Netze Hechingen GmbH & Co. KG
Alte Rottenburger Straße 5
72406 Hechingen

9906726000004
Stuttgart

MP-ID:

Registergericht:  
Registernummer: HRA / 726106

www.netze-hechingen.de | mk@sng-hechingen.de | +49 7471 936512
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§ 13 Haftung 

1. 1 Der Messstellenbetreiber haftet für Sach- und Vermögensschäden, die dem Anschlussnutzer/­
nehmer durch die von ihm zu vertretende Unterbrechung oder durch Unregelmäßigkeiten des 
Messstellenbetriebs entstehen entsprechend den besonderen Haftungsbestimmungen des 
§ 18 NAV, soweit diese eine Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit der Energieversorgung
nach sich ziehen. 2Für sonstige Schäden, die durch die technischen Einrichtungen der
Messstelle selbst oder deren fehlerhaften Einbau, Ausbau, Betrieb oder Wartung verursacht
worden sind, haftet der Messstellenbetreiber nach den allgemeinen gesetzlichen
Bestimmungen und stellt den Anschlussnutzer/-nehmer von etwaigen
Schadensersatzforderungen Dritter in diesem Zusammenhang frei.

2. 1 Im Übrigen haften die Vertragspartner einander für Sach- und Vermögensschäden, die aus 
einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten herrühren. 2Die Haftung ist im 
Falle leicht fahrlässigen Verschuldens auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt. 
3 Im Falle der Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten haften die Vertragspartner 
einander nur für vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln, wobei die Haftung für grob 
fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypisch, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt ist. 

a. Unter wesentlichen Vertragspflichten werden hier die Verpflichtungen verstanden,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und
vertrauen darf.

b. Vertragstypische, vorhersehbare Schäden sind solche, die der Vertragspartner bei
Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder
unter Berücksichtigung der Umstände, die ihm bekannt waren oder die er hätte kennen
müssen, bei Anwendung der verkehrsüblichen Sorgfalt hätte voraussehen müssen.

3. Die Vertragspartner haften einander für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit.

4. Eine Haftung der Vertragspartner nach zwingenden Vorschriften des Haftpflichtgesetzes und
anderen Rechtsvorschriften bleibt unberührt.

5. Die Absätze 1 bis 4 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer sowie der
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen der Vertragspartner, soweit diese für den jeweiligen
Vertragspartner Anwendung finden.

6. Die Vertragspartner informieren einander nach Kenntnisnahme unverzüglich in Textform über
eingetretene Schäden im Sinne der Absätze 1 bis 5.

§ 14 Vertragslaufzeit und Kündigung 

1. Der Messstellenvertrag tritt spätestens mit Zuordnung des Messstellenbetreibers zu der
Messstelle, die in diesen Vertrag fällt oder mit erstmaliger Nutzung dieser Messstelle mit einem 
intelligenten Messsystem oder einer modernen Messeinrichtung in Kraft und läuft auf 
unbestimmte Zeit.

2. Der Anschlussnutzer/-nehmer kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Ende
eines Kalendermonats kündigen.

3. 1 Mit Wirksamwerden der Kündigung endet das Recht des Vertragspartners auf die Erbringung
der vertraglichen Leistungen unmittelbar. 2Sonstige Rechte und Pflichten aus dem
Vertragsverhältnis enden mit Begleichung sämtlicher Forderungen.

4. Der Messstellenbetreiber kann diesen Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende
eines Kalendermonats kündigen, soweit eine Pflicht zum Messstellenbetrieb auf der Grundlage
des MsbG oder darauf beruhender Rechtsvorschriften nicht oder nicht mehr besteht oder
gleichzeitig mit der Kündigung der Abschluss eines neuen Messstellenvertrages angeboten
wird, der den Anforderungen des MsbG und darauf beruhender Rechtsvorschriften entspricht.

5. 1 Beide Vertragspartner können diesen Vertrag fristlos aus wichtigem Grund kündigen. 2Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
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Anlage für Sonderregelungen für Letztverbraucher 

Für Letztverbraucher gelten ergänzend zu den Vereinbarungen des Messstellenvertrages die in dieser 
Anlage genannten Regelungen. Widersprechen sich die Regelungen des Messstellenvertrages mit 
denen dieser Anlage, kommt den Regelungen dieser Anlage Vorrang zu. 

1. Der Letztverbraucher kann entsprechend § 41 Abs. 2 Satz 1 EnWG zwischen verschiedenen
Zahlungsmöglichkeiten, insbesondere Überweisung oder Lastschrift, wählen. Diese sind ihm
möglichst vor Vertragsschluss anzubieten.

2. Aktuelle Informationen über die geltenden Tarife und Leistungen stellt der Messstellenbetreiber
dem Letztverbraucher unter

zur Verfügung. 

3. Streitbeilegungsverfahren:

https://www.netze-hechingen.de/stromanschluss/messwesen/-

Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet, Beanstandungen des Letztverbrauchers insbesondere
zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens
(Verbraucherbeschwerden), die die Messung der Energie betreffen, innerhalb einer Frist von
vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen im Verfahren nach § 111 a EnWG zu beantworten.

a. Verbraucherbeschwerden sind an folgende Adresse zu richten:

Netze Hechingen GmbH & Co. KG, Alte Rottenburger Straße 5, 72379 Hechingen
-

b. 1Verbraucher sind berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie nach § 111 b Abs. 1 EnWG zur 
Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn der Messstellenbetreiber 
einer Beschwerde nach lit. a. nicht innerhalb der Frist abgeholfen hat oder erklärt hat, der 
Beschwerde nicht abzuhelfen. 2Der Messstellenbetreiber verpflichtet sich, an einem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 3Das Recht beider Vertragspartner, ein Gericht 
anzurufen, wird hiervon nicht berührt. 

c. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle Energie können unter

https://www.schlichtungsstelle-energie.de/kontakt.html

abgerufen werden.

4. Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas ist unter
folgenden Kontaktdaten zu erreichen:

Telefon: 0228 14 15 16, Mo.-Fr.: 8:00 - 20:00 Uhr

E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de

Das Kontaktformular des Verbraucherservice ist online abrufbar unter 

https://www.bundesnetzagentur.de/D ENportal/Energ ie/Kontaktformular/F orm0 1 /formular nod 
e.html.


